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GUTACHTEN 

über den Verkehrswert (Marktwert) gemäß § 194 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) für das folgende Wertermittlungsobjekt (Ge-
hölzfläche):  

        

Gemeinde: Bunde, Flecken 

Straße, Hausnummer: Waterwallstraat 

Gemarkung: Boen 

Flur: 16 

Flurstück(e): 35/2 

Gesamtfläche: 2.963 m² 

Grundbuchbezirk: Boen 

Grundbuchblatt: 516 

 

Der Gutachterausschuss hat in seinen Sitzungen am 15.04.2025 und 10.07.2025 in der Besetzung  

Vorsitzender: Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Heiko Rödenbeek 

Gutachter: Dipl.-Ing. Architekt Gerhard Eden 

Gutachter: Immobilienfachwirt Jörg Folten 

den Verkehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjektes zum Wertermittlungs- und Qualitäts-
stichtag 15.04.2025 mit 

24.000 €    

ermittelt. 
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1. Allgemeine Angaben 

1.1 Auftragsdaten 

Auftraggeber:    Amtsgericht Leer 

Auftragseingang: 20.02.2025 

Aktenzeichen Auftraggeber: 135 K 35/24 

Verwendungszweck:  Zwangsversteigerung 

Besonderheiten: keine 

Vorbesichtigung: keine 

Ortsbesichtigung durch den 
Gutachterausschuss am: 15.04.2025 
 

1.2 Weitere Angaben 

Gemäß Auftrag des Amtsgerichts soll das Gutachten weitere Angaben enthalten, die sich jedoch 
vorwiegend auf ein bebautes Grundstück beziehen. Da es sich um eine landwirtschaftliche Fläche 
handelt, bleiben diese Fragen zumeist unbeantwortet. Lediglich die Frage zu einem möglichen 
Pachtverhältnis kann beantwortet werden: Es sind nach Auskunft des Insolvenzverwalters keine 
Pächter vorhanden.  
 

1.3 Urheberrecht / Verwendungsvorbehalt 

Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberschutz; alle Rechte sind vorbehalten. Das Gutachten 
wurde entsprechend dem Auftrag erstellt und ist nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine 
Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Gutachter-
ausschusses gestattet. 

 
1.4 Wertermittlungsstichtag  

Der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung hinsichtlich des Wertniveaus bezieht, ist auftragsge-
mäß der 15.04.2025 (Tag der Gutachterausschusssitzung). 

Das Wertniveau (allgemeine Wertverhältnisse) bestimmt sich nach der Gesamtheit der am Werter-
mittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maß-
geblichen Umstände wie nach der allgemeinen Wirtschaftslage, den Verhältnissen am Kapitalmarkt 
sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Gebietes. 

 
1.5 Qualitätsstichtag  

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grund-
stückszustand bezieht. Er entspricht im Regelfall dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass 
aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt 
maßgebend ist. 

Im vorliegenden Fall entspricht der Qualitätsstichtag dem Wertermittlungsstichtag (15.04.2025). 
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1.6 Umfang der Sachverhaltsfeststellungen 

Feststellungen wurden nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
Der Wertermittlung wurden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer angemessenen 
Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen Besichtigung erkennbar waren oder sonst 
bekannt geworden sind.  

Bodenuntersuchungen sowie Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgeführt. Derartige 
Untersuchungen entsprechen nicht den Untersuchungen einer allgemeinen Grundstückswertermitt-
lung. Bei Bedarf sind Spezialinstitute zu beauftragen. 

 
1.7 Unterlagen 

Bei der Erstellung des Gutachtens standen dem Gutachterausschuss folgende Unterlagen zur Ver-
fügung: 

- Unterlagen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
(Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktberichte, Bodenrichtwerte) 

- Nachweise des Liegenschaftskatasters 
- Auszug aus dem Grundbuch 
- Unterlagen über die Bauleitplanung 
- Angaben zur Erschließung und zu Erschließungskosten  
- Fotografische Aufnahmen 
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2. Beschreibung des Wertermittlungsobjektes 

Nachfolgend wird das Wertermittlungsobjekt mit den wesentlichen, für die Wertermittlung bedeutsa-
men Merkmalen beschrieben. 

 
2.1 Lagemerkmale 

Das Wertermittlungsobjekt liegt im Ortsteil Boen der Gemeinde Bunde an der Straße „Waterwall-
straat“, einer Anliegerstraße. Die Entfernung zum Zentrum der Gemeinde Bunde (Marktplatz/Kirche) 
beträgt ca. 4 km.  

Übersichtskarte 

 

  Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung 

  © 2025    

Die Lage in Bezug auf die nähere Umgebung ist aus den Auszügen aus der Liegenschaftskarte und 
der Bodenrichtwertkarte zu ersehen. 
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2.2 Tatsächliche Eigenschaften und sonstige Beschaffenheit 

2.2.1 Grundstücksgröße und –zuschnitt 

Das Wertermittlungsobjekt ist 2.963 m² groß. Die Form ist aus dem nachfolgend dargestellten Aus-
zug aus der Liegenschaftskarte zu ersehen. Die mittleren Ausdehnungen betragen rd. 108,5 m 
(Grundstücksbreite) x 27,5 m (Grundstückstiefe). 

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte (Maßstab ~ 1: 1.000) 

 

  Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung 

  © 2025     
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2.2.2 Nutzung 

Bei dem Wertermittlungsobjekt handelt es sich um eine unbebaute Gehölzfläche. 

  

 
Luftbild (Befliegung vom 03.06.2023) 

 

 

  
Ansicht von Süden (15.04.2025) Ansicht von Nordwesten (15.04.2025) 

 

2.2.3 Erschließungszustand 

Das Wertermittlungsobjekt wird durch die Straße „Waaterwallstraat“ erschlossen. Dabei handelt es 
sich um eine zweispurige asphaltierte beleuchtete Anliegerstraße ohne Rad- / Fußweg. 
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2.2.4 Bodenbeschaffenheit und Altlasten 

Das Grundstück ist weitgehend eben. Der Gutachterausschuss geht von einem normalen Baugrund 
aus, da Anhaltspunkte für Mängel in der Bodengüte nicht bekannt sind. Dem Gutachterausschuss 
liegen keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen (Altlasten) vor. 

 

2.3 Rechtliche Gegebenheiten 

Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung ergeben sich in der Regel aus den für die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben maßgeblichen §§ 30 - 35 des Baugesetzbuches und den 
sonstigen Vorschriften, die die Nutzbarkeit betreffen.  

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Bunde liegt das zu bewertende Grundstück in einem Gebiet, 
das als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist. 

Bebauungsplan 

Für den nördlichen Bereich des Wertermittlungsobjektes liegt der Bebauungsplan Nr. 01.04 der Ge-
meinde Bunde vor, der am 15.12.2016 in Kraft trat. 

Der Bebauungsplan setzt für einen ca. 30 m breiten Streifen entlang der nordwestlichen Grenze als 
Nutzung „Private Grünfläche“ fest.  

 

Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 01.04 der Gemeinde Bunde 

 

Nach Auskunft der Gemeinde Bunde vom 19.06.2025 steht sie einer Entwicklung der gesamten 
betroffenen Fläche zu Bauland grundsätzlich positiv gegenüber. Dies gilt auch für die Flächen im 
südlich angrenzenden nicht beplanten Außenbereich gem. § 35 BauGB. 
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Bereits im Jahr 2019 stand die Gemeinde nach eigener Aussage dem Vorhaben, die Bebauung des 
gesamten Grundstücks über eine Bauleitplanung zu ermöglichen, positiv gegenüber. Voraussetzung 
hierfür war die Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten.  
 

Weitere Erläuterungen und verbindliche Entscheidungen zur zulässigen baulichen Nutzung des 
Grundstücks können nur durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden erteilt werden. 

 

 
2.3.1 Abgabenrechtlicher Zustand 

Für den abgabenrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Pflicht zur Entrichtung von nichtsteu-
erlichen Abgaben maßgebend. 

Erschließungsbeiträge und Kommunalabgaben 

Im Bereich des Bewertungsobjektes gelten die Grundstücke mit der Erschließung über die Straße 
„Waterwallstraat“ als erschlossen im Sinne des Baugesetzbuches. Nach Auskunft der Gemeinde 
Bunde sind für dieses Wertermittlungsobjekt Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und 
Beiträge nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz für die vorhandenen Anlagen 
nicht zu zahlen.  

Öffentliche Forderungen 

Da mögliche anhängige öffentliche grundstücksbezogene Forderungen (z. B. Kanalbaubeiträge, 
Grundsteuer, etc.) über das Zwangsversteigerungsverfahren bedient werden müssen sind diese für 
einen Ersteher im Zwangsversteigerungsverfahren unschädlich und bleiben somit bei der Verkehrs-
wertermittlung für das Zwangsversteigerungsverfahren unberücksichtigt. 

 
2.3.2 Rechte und Belastungen  

Als wertbeeinflussende Rechte und Belastungen kommen insbesondere Dienstbarkeiten, Nutzungs-
rechte, Baulasten sowie pachtrechtliche Bindungen in Betracht.  

Eintragungen im Grundbuch 

In der Abteilung II des Grundbuches sind nach dem Ausdruck des elektronischen Grundbuches des 
Amtsgerichtes Leer (Grundbuchamt) vom 18.02.2025 Eintragungen neben dem Zwangsversteige-
rungsvermerk die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vermerkt.  

Die Belastungen in Abteilung II des Grundbuches sind (auftragsgemäß) nicht wertrelevant. 

Eventuelle Eintragungen in der Abteilung III des Grundbuches bleiben unberücksichtigt.  

Baulasten 

Das Liegenschaftskataster enthält keinen Hinweis auf eine Eintragung im Baulastenverzeichnis. Da-
her wurde das Baulastenverzeichnis nicht eingesehen. 

Miet- / pachtrechtliche Bindungen 

Das Wertermittlungsobjekt ist nach Aussage des Insolvenzverwalters nicht verpachtet. Pachtrecht-
liche Bindungen liegen somit nicht vor.  
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Sonstige Rechte und Belastungen 

Anhaltspunkte für werterhöhende Rechte zugunsten des Wertermittlungsobjektes oder wertrele-
vante Belastungen oder sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des Wertermittlungsobjektes sind 
nicht bekannt geworden.  
 
2.4 Künftige Entwicklungen 

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen sind zu berücksich-
tigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf Grund konkreter Tatsachen zu erwarten sind. 

Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die 
das Wertermittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreffen könnten, liegen wegen des Grundsatz-
beschlusses von 2019 vor. Zu einer Entwicklung zum Bauland kam es damals jedoch nicht, weil der 
Eigentümer (Antragsteller) Abstand von dem damaligen Vorhaben genommen hatte. 

Nach Aussage der Gemeinde Bunde ist in absehbarer Zeit zwar keine Aufstellung eines Bebauungs-
planes vorgesehen bzw. beantragt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch zum 
Wertermittlungsstichtag oder später ein Grundsatzbeschluss ähnlich ausfallen würde wie im Jahr 
2019. Abweichende Umstände sind hier nicht ersichtlich und wurden auch nicht von der Gemeinde 
mitgeteilt. 

Konkrete Entwicklungen liegen somit zwar zum Wertermittlungsstichtag nicht vor, eine zeitnahe Ent-
wicklung zum Bauland ist jedoch nicht ausgeschlossen. 
 

 

2.5 Entwicklungszustand 

Unter Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV) versteht man allgemein die wertmäßige Entwicklungs-
stufe des Grund und Bodens unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und tatsächlicher Wertkri-
terien. In der Regel hängt der Wert eines Grundstücks direkt von dem objektiven Nutzen ab, den es 
für den jeweiligen Nutzungsberechtigten erbringt. So reicht diese Wertskala von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen über Bauerwartungs- und Rohbauland bis zu baureifem Land, welches 
direkt und unverzüglich der jeweils planungsrechtlich zulässigen Bebauung zugeführt werden kann. 
Bei Flächen, die sich keinem der vorgenannten Entwicklungszustände zuordnen lassen, handelt es 
sich um „sonstige Flächen“. 

Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaf-
ten, insbesondere der vorhandenen Erschließung und der benachbarten Bebauung und des Grund-
satzbeschlusses der Gemeinde von 2019, sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grundstücks-
markt ergibt sich der Entwicklungszustand „Bauerwartungsland“. 
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3. Ermittlung des Verkehrswertes  

3.1 Grundlagen  

3.1.1 Definition des Verkehrswertes 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks 
oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder per-
sönliche Verhältnisse zu erzielen wäre“ (§ 194 BauGB). 

 
3.1.2 Kaufpreissammlung  

Nach § 195 des Baugesetzbuches haben die Notare die beurkundeten Grundstückskaufverträge 
dem Gutachterausschuss in Abschrift zu übersenden. Auf der Grundlage der Kaufverträge wird eine 
Kaufpreissammlung geführt. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen 
umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. 

3.1.3 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind im Wesentlichen folgende Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften zu beachten: 

− Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 ff.) in der aktuellen Fassung 

− Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) 
vom 14.07.2021 (BGBl. I S. 2805) 

Ergänzend werden vom Gutachterausschuss folgende Veröffentlichungen herangezogen: 

− Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertA) vom Sep-
tember 2023 

 

3.1.4 Literatur 

Gutachterausschuss Grundstücksmarktdaten, www.immobilienmarkt.niedersachsen.de 

Ernst/Zinkahn/ Kommentar zum Baugesetzbuch, Loseblatt-Ausgabe, Verlag 
Bielenberg/Krautzberger C. H. Beck, München 

Kleiber Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedien 
GmbH 

Gerardy/Möckel/Troff/ Praxis der Grundstücksbewertung (Loseblattsammlung),  
Bischoff mgo fachverlage GmbH & Co. KG, Kulmbach 

 

  

http://www.immobilienmarkt.niedersachsen.de
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3.2 Wertermittlungsverfahren 

3.2.1 Zur Verfügung stehende Wertermittlungsverfahren 

Die normierten Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immobilienwertermittlungs-
verordnung (ImmoWertV) beschrieben. Zur Ermittlung des Verkehrswertes sind das Vergleichswert-
verfahren (§§ 24 - 26 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34 ImmoWertV) und das 
Sachwertverfahren (§§ 35 – 39 ImmoWertV) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen.  

Im Vergleichswertverfahren wird der Verkehrswert aus einer ausreichenden Anzahl von Vergleichs-
preisen ermittelt. Zur Ableitung der Vergleichspreise sind geeignete Kaufpreise solcher Grundstücke 
heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale (z. B. Lage, Größe, Art und Maß der baulichen und sonstigen Nutzung bzw. Nutz-
barkeit) aufweisen. Daneben kann der Vergleichswert auch aus geeigneten Vergleichsfaktoren, Bo-
denrichtwerten oder sonstigen geeigneten Daten abgeleitet werden.  

Im Ertragswertverfahren wird der Verkehrswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge 
ermittelt. Aus diesem Grund wird dieses Verfahren vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, die 
auf eine Vermietung hin ausgerichtet sind oder unter Renditegesichtspunkten gehandelt werden.  

Im Sachwertverfahren wird der Verkehrswert auf der Grundlage der durchschnittlichen Herstellungs-
kosten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen ermittelt. Das Sachwertverfahren findet ent-
sprechend den Gepflogenheiten des Grundstücksmarktes dann Anwendung, wenn die vorhandene 
Bausubstanz und die Kosten für die Errichtung eines vergleichbaren Gebäudes für den Wert aus-
schlaggebend sind.  

 
3.2.2 Ablauf der Wertermittlungsverfahren 

In den Wertermittlungsverfahren sind gemäß § 6 (2) ImmoWertV regelmäßig in folgender Reihen-
folge zu berücksichtigen:  

1. die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung), 

2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks. 

Die allgemeinen Wertverhältnisse werden im Vergleichswertverfahren direkt über die geeigneten 
Kaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren und Indexreihen berücksichtigt. Eine Marktanpassung ist bei 
diesem Verfahren in der Regel nicht erforderlich. Im Sachwertverfahren erfolgt die Marktanpassung 
über Sachwertfaktoren (§ 21 (3) ImmoWertV). Im Ertragswertverfahren wird die Marktanpassung 
über marktüblich erzielbare Erträge und aus dem Markt abgeleitete Liegenschaftszinssätze (§ 21 (2) 
ImmoWertV) gewährleistet. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Umstände des einzel-
nen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücks-
markt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst. Soweit sie im bisherigen Verfahren nicht bereits 
anderweitig berücksichtigt wurden, sind sie durch marktübliche Zu- oder Abschläge gesondert zu 
berücksichtigen (§ 8 (3) ImmoWertV). Die Ermittlung der Werterhöhung bzw. Wertminderung hat 
marktgerecht zu erfolgen. 
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3.2.3 Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Das zur Ermittlung des Verkehrswertes anzuwendende Wertermittlungsverfahren ist nach der Art 
des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der 
sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. 
Der Bodenwert wird in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren ermittelt. Der Verkehrswert ist 
aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung der Aussagefähigkeit zu ermit-
teln. 

Der Gutachterausschuss wendet im vorliegenden Wertermittlungsfall das Vergleichswertverfahren 
an, da es sich um eine unbebaute Fläche handelt und somit vornehmlich der Bodenwert zu ermitteln 
ist. Die Ermittlung des Bodenwerts hat nach ImmoWertV vorrangig im Vergleichswertverfahren zu 
erfolgen. Derartige Objekte werden im gewöhnlichen Geschäftsverkehr hauptsächlich auf der 
Grundlage des Vergleichswertes aufgrund direkter Marktinformationen gehandelt. 

Die für die Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren benötigten Daten stehen mit geeig-
neten Kaufpreisen aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses und Bodenrichtwerten 
zur Verfügung. Die ggf. zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksmerkmale erforderlichen 
geeigneten Umrechnungskoeffizienten bzw. zur Anpassung der Wertverhältnisse erforderlichen In-
dexreihen liegen ebenfalls vor. 

 

3.3 Bodenwert 

Bei der Bodenwertermittlung ist nach § 41 ImmoWertV bei einer erheblichen Überschreitung der 
marktüblichen Grundstücksgröße zu prüfen, ob selbstständig nutzbare Teilflächen (z. B. freier Bau-
platz) oder unterschiedliche Grundstücksqualitäten vorliegen. Der Bodenwert solcher Teilflächen ist 
getrennt zu ermitteln.  

Der Bodenwert ist in der Regel vorrangig im Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) zu 
ermitteln (§ 40 (1) ImmoWertV). Dabei wird der Bodenwert aus einer ausreichenden Anzahl von 
Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke abgeleitet. Die Preise, die nicht im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr zustande gekommen und von ungewöhnlichen und persönlichen Verhältnissen be-
einflusst worden sind, dürfen nicht in das Vergleichswertverfahren einbezogen werden. 

Der Bodenwert kann auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden 
(§ 40 (2) ImmoWertV). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten 
Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden 
Grundstücks, wie z. B. Art und Maß der baulichen Nutzung oder Erschließungszustand, 
übereinstimmen bzw. Unterschiede sachgerecht berücksichtigt werden können. 
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3.3.1 Vergleichswerte 

Der Gutachterausschuss hat die in den Jahren 2020 bis 2024 angefallenen geeigneten Kauffälle für 
Bauerwartungslandflächen für ihr Berichtsgebiet (Ostfriesland und Friesland, ohne Inseln) ausge-
wertet und das Ergebnis in den Grundstücksmarktdaten 2025 im Internet veröffentlicht. Dabei lagen 
74 Kauffälle von Bauerwartungsland vor.  

Merkmal Spanne Median arithm. Mittel 

  Fläche Bauerwartungsland pro Kauffall: 3.000 m² - 210.000 m² 11.000 m² 22.000 m² 

  Wert baureifes Land (beim Bauerwartungsland): 45 €/m² - 200 €/m² 100 €/m² 102 €/m² 

  Preis Bauerwartungsland: 3,00 €/m² - 55,80 €/m² 13 €/m² 16 €/m² 

  Preisverhältnis Bauerwartungsland zu baureifem Land: 2 % - 40 % 14 % 16 % 

      Quelle: Grundstücksmarktdaten 2025 des Gutachterausschusses  

        © 2025      

 
Das mittlere Preisverhältnis des Bauerwartungslandes zum zu erwartenden Wert des baureifen Lan-
des betrug 14 % (Medianwert) bei einer Spanne von 2% bis 40%. Die mittlere Flächengröße betrug 
rd. 11.000 m² bei einer Spanne von rd. 3.000 m² bis zu 210.000 m². Der mittlere Preis betrug 13 €/m² 
bei einer Spanne von 3 €/m² bis zu 56 €/m². 

3.3.2 Objektspezifisch angepasster Bodenwert 

Bei der Ableitung des Bodenwertes aus dem mittleren Vergleichswert sind Abweichungen zwischen 
den individuellen Merkmalen des Wertermittlungsobjektes und denen des typischen Grundstücks, 
auf das sich der Bodenrichtwert bzw. der mittlere Vergleichswert bezieht, durch Zu- oder Abschläge 
zu berücksichtigen. 

Die Höhe der Kaufpreise für Bauerwartungsland wird wesentlich durch die Wartezeit bis zum Errei-
chen der Baureife bestimmt. 

Aufgrund der Voraussetzungen (einerseits nur relativ geringe Bauerwartung und damit längere War-
tezeit, andererseits geringe Größe und bereits vorhandene Erschließung und nachbarliche Bebau-
ung) ist nach den Erfahrungen des Gutachterausschusses unter Berücksichtigung der verhaltenen 
Nachfrage nach Bauland in diesem Fall das prozentuale Verhältnis Kaufpreis zu Bodenrichtwert als 
Mittelwert zwischen 14 % (Mittelwert gemäß Grundstücksmarktdaten) und 2 % (unterste Grenze des 
Spannenbereichs), also mit rd. 8 % (= (14 + 2) / 2) anzusiedeln.  

Mit einem zu erwartenden Baulandwert bei einer Neuerschließung von ca. 100 €/m² und einem 
Wertverhältnis von 8 % ergibt sich ein Bodenwert für die Bauerwartungslandfläche von 

100 €/m² x 0,08 = 8,00 €/m². 

 

3.3.3 Gesamtbodenwert 

Bei einer Flächengröße von 2.963 m² ergibt sich der Gesamtbodenwert abschließend wie folgt: 

2.963 m² x 8,00 €/m² = 23.704 €  

        = rd. 24.000 € 
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3.4 Verkehrswert 

Nach § 6 der ImmoWertV ist der Verkehrswert nach den Ergebnissen der herangezogenen Verfahren 
unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit und unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücks-
markt zu bemessen.  

Die Marktlage ist beim Bodenwert im Vergleichswertverfahren durch aktuelle Vergleichsfälle berück-
sichtigt. Das angewandte Wertermittlungsverfahren ist aussagefähig und führt nach Einschätzung 
des Gutachterausschusses hinreichend genau zum Verkehrswert des Wertermittlungsobjektes.  

Unter Würdigung aller wertbeeinflussenden Umstände und insbesondere der lokalen Marktsituation 
wird der Verkehrswert, gestützt auf die vorstehenden Berechnungen und Untersuchungen, für das 
Wertermittlungsobjekt Bunde, Flecken, Gemarkung Boen, Flur 16, Flurstück 35/2 zum Wertermitt-
lungs- und Qualitätsstichtag 15.04.2025 sachgerecht gerundet mit 

24.000 € 

(in Worten: Vierundzwanzigtausend Euro) 
ermittelt. 

 

Leer, den 10.07.2025 
 

Eden Rödenbeek Folten 

Gutachter Vorsitzender Gutachter 
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Merkblatt Gutachterausschuss 

 

Das vorstehende Gutachten wurde durch den „Gutachterausschuss für Grundstückswerte" nach ge-
meinsamer, nicht öffentlicher Beratung beschlossen. 

Der Gutachterausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern und 
ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. Die Mitglieder, die gemäß § 192 BauGB in der Wertermittlung 
von Grundstücken erfahren sind und über besondere Sachkunde für die verschiedenen Grund-
stücksarten und Gebietsteile des Zuständigkeitsbereichs verfügen, werden vom Vorsitzenden auf 
die Dauer von 5 Jahren bestellt. 

Im Einzelfall wird der Gutachterausschuss in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder einem seiner 
Stellvertreter und zwei ehrenamtlichen Gutachtern tätig. 

Ein Gutachter ist von der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn er oder seine Verwandten an dem 
Grundstück persönlich oder wirtschaftlich interessiert sind, wenn er in der Angelegenheit ein Partei-
gutachten abgegeben hat oder er bei jemandem beschäftigt ist, der an dem Ergebnis des Gutach-
tens ein persönliches oder wirtschaftliches Interesse hat. 

Der Gutachterausschuss hat sein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben und 
zu begründen. Er ist an Weisungen nicht gebunden. 

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist bei der örtlichen Regionaldirektion des Landes-
amtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) eingerichtet. Die Ge-
schäftsstelle beschafft die für die Erstattung des Gutachtens erforderlichen Unterlagen und bereitet 
die Beratung vor. 

Gemäß § 193 BauGB haben Gutachten keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes bestimmt 
oder vereinbart ist. 
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Ausfertigungen:

1. Auftraggeber: (1-fach digital) 

Amtsgericht Leer 
Wörde 5 
26789 Leer 

Hiermit wird beglaubigt, dass diese Abschrift einschließlich Anlagen mit der Ur¬ 
schrift des Verkehrswertgutachtens übereinstimmt. 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN) - Regionaldirektion Aurich 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
für Grundstückswerte Aurich 

Westerende 2-4, 26789 Leer 
Telefon: 0491 - 8008 232 Fax: 0491 - 8008 250 
E-Mail: gag-aur@lgln.niedersachsen.de 

Leer, den 16.09.2025 

(K. Janssen) 
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